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Baugesuche
Die Sektion BUS hat im Jahr 2009 54 Baugesuche 
mit privater Kontrolle bewilligt, zu denen total 72 
Bewertungen von privaten Fachleuten vorliegen. Bei 
rund 60 Prozent der Baugesuche musste der oder die 
Sachbearbeitende das Bewilligungsverfahren sistie-
ren und weitere Akten einfordern, da den Bauge-
suchsunterlagen keine Prüfberichte beigelegt waren. 
Dies liegt zur Hauptsache an den Gemeinden, wenn 
diese die Bauherrschaften ungenügend informieren 
oder unvollständige Gesuche akzeptieren und an die 
Leitstelle weiterleiten.

Fachbereiche
Private Fachleute müssen in der Lage sein, die rele-
vanten Fachbereiche eines Baugesuchs für die Pro-
jektkontrolle zu erkennen. Oftmals sind Beurteilun-
gen von privaten Fachleuten aber stark durch ihr 
persönliches Verständnis des Vollzugs geprägt. Die 
Beurteilungen orientieren sich dann zu wenig an 
den Vorgaben des Vollzugsordners.

Prüfberichte
Oft erkennen die privaten Fachleute Projektmängel, 
aber kommunizieren diese nicht der Bauherrschaft. 
Die privaten Fachleute passen das Projekt nicht ent-
sprechend an, sondern deklarieren mit Anträgen zu 
handen der Bewilligungsbehörde, dass es nicht den 
Richtlinien und Normen des Kantons Zürich ent-
spricht. Diese durchzusetzen wird dann dem AWEL 
überlassen.

Controlling  
Private Fachleute

—
Jeder Sachbearbeiter der Sektion BUS bewertet die Arbeit einer privaten Fachperson  
mit einem standardisierten Fragebogen. Diese Bewertungen erlauben es, die Leistungen  
jeder einzelnen privaten Fachperson auszuwerten. Hier unser Fazit:
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Abbildung 1

Beurteilung der allgemeinen fachlichen Fähigkeiten aller  

privaten Fachleute. Mit dem Kriterium «Datengrundlage»  

wird die Vollständigkeit der Projektunterlagen (Pläne,  

Berichte etc.) beurteilt.

ChM

Abbildung 2

Beurteilung der fachlichen Fähigkeiten aller privaten Fachleute  

in den Bereichen Löschwasser-Rückhalt/Absicherung  

Güterumschlag. Mit dem Kriterium «Praxistauglichkeit» wird 

die Praxistauglichkeit der Löschwasser-Rückhaltemass- 

nahmen beurteilt.
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In 10 Prozent aller Projektkontrollen waren die von 
der privaten Fachperson vorgeprüften Projektunter-
lagen zumindest zum Teil nicht unterschrieben. Mit 
der Unterschrift bestätigt die private Fachperson die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sowie 
die Erfüllung der einschlägigen Anforderungen. In 
40 Prozent aller Projektkontrollen musste der AWEL-
Sachbearbeiter für die Beurteilung des Projekts zu-
sätzliche Unterlagen nachfordern (z.B. geologisches 
Gutachten, Sicherheitsdatenblätter, zusätzliche Plä-
ne etc.).

Fazit
Im Schnitt ist die von den privaten Fachleuten aus-
geführte Arbeit trotz allem von guter Qualität. Das 
System Private Kontrolle funktioniert (Abb. 1– 4) und 
die Normen und Richtlinien des Kantons Zürich wer-
den eingehalten.

Abbildung 3

Beurteilung der fachlichen Fähigkeiten aller privaten  

Fachleute im Bereich Industrieabwasser/-abfall.

Fachliche Fähigkeiten

INDUSTRIEABWASSER/-ABFÄLLE
Mittelwert über 27 Fachleute 

PRODUKTIONS-/VERARBEITUNGSPROZESS

ABWASSERVORBEHANDLUNGSPROZESS

ABWASSERBEWIRTSCHAFTUNG

INDUSTRIEABFÄLLE

ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG

sehr schlecht schlecht mittelmässig gut sehr gut

Fachliche Fähigkeiten

LIEGENSCHAFTSENTWÄSSERUNG
Mittelwert über 40 Fachleute 

DACHWASSERENTSORGUNG

PLATZWASSERENTSORGUNG

LIEGENSCHAFTSENTWÄSSERUNG

sehr schlecht schlecht mittelmässig gut sehr gut

Abbildung 4

Beurteilung der fachlichen Fähigkeiten aller privaten  

Fachleute im Bereich Liegenschaftsentwässerung.
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«Das Sicherheitsdatenblatt dient dazu, Personen, 
die beruflich oder gewerblich mit Stoffen oder Zu-
bereitungen umgehen, in den Stand zu versetzen, 
die für den Gesundheitsschutz und die Sicherheit 
am Arbeitsplatz sowie den Umweltschutz erforderli-
chen Massnahmen zu treffen». Dieser Wortlaut ent-
stammt Art. 51 der Chemikalienverordnung (ChemV, 
SR 813.11, siehe auch Kasten «Die Schweizerische 
Chemikalienverordnung»). Was ein Sicherheits-
datenblatt enthalten soll, ist in Anhang 2 ChemV 
festgehalten. So muss der Hersteller beispielsweise 
Angaben über Bestandteile, Verwendungszweck, 
physikalisch-chemische Eigenschaften und (Umwelt-)
Giftigkeit seines Produktes machen. Er muss daraus 
die richtigen Schlüsse zu Transport und Lagerung zie-
hen, schädliche Auswirkungen auf Gesundheit und 
Umwelt benennen und darlegen, wie bei Betriebs-
unfällen, Bränden oder bei unbeabsichtigter Freiset-
zung in die Umwelt vorzugehen ist.

So weit die Theorie. Aber welches Produkt verkauft 
sich schon, wenn das Sicherheitsdatenblatt alle 

Sicherheitsdatenblätter:

Ein Tummelfeld für 
Schummler

—
Wer beruflich mit gefährlichen, gesundheitsgefährdenden oder umweltgefährlichen Stoffen oder  
Produkten zu tun hat, muss Vorsichtsmassnahmen treffen. Deshalb sind Hersteller gesetzlich verpflich-
tet, für diese Leute  Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung zu stellen. In der Praxis nehmen sie es  
mit dieser Pflicht aber oft nicht so genau. Dieser Beitrag ist der erste von zwei Artikeln zum Thema 
Sicherheitsdatenblatt. Er widmet sich einigen faulen Tricks und Unterlassungssünden der Hersteller.  
Im nächsten infoBUS erfahren Sie, wie man Sicherheitsdatenblätter bei der Beurteilung von Lager- 
anlagen, Umschlagsbereichen und Löschwasser-Rückhaltemassnahmen einsetzen kann. 

Warnglocken läuten lässt?
Im Folgenden ehren wir die besten Beiträge zur Ver-
schönerung der Sicherheitslage mit Preisen in drei 
Kategorien:

1. Sieger der «Rosa Brille»
Das im Auszug des Sicherheitsdatenblatts (unten) 
beschriebene chemische Produkt besteht zu 34 % 
aus einem Stoff, der als giftig für Wasserorganismen 
klassiert ist. Laut R-Satz R51/53 (siehe Kasten) kann 
dieser in Gewässern längerfristig schädliche Wirkun-
gen entfalten. Trotzdem wird als «mögliche Gefah-
ren» «wahrscheinlich nicht gefährlich» angegeben.

Die CAS-Nummer ist ein internationaler Standard für die 
Bezeichnung von chemischen Stoffen. Für jeden bekannten  
chemischen Stoff existiert eine eindeutige CAS-Nummer.  
Die Bezeichnung entstammt dem Chemical Abstracts Service (CAS),  
eine 1907 gegründete Unterabteilung der American Chemical 
Society. Die CAS hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit sämtliche Veröf- 
fentlichungen zu chemischen Themen zusammenzufassen  
und für Interessierte auffindbar zu machen. Am 8. September 2009  
wurde die fünfzigmillionste(!) Substanz registriert.

DaB
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2. Sieger des «Was-ich-nicht-weiss-macht-mich-
   nicht-heiss»-Preises
Natriumfluorosilikat ist ein Stoff, der bei der 
Schaumgummiherstellung, als Insektizid und Ratten-
vertilgungsmittel, in der Zahnhygiene und für die 
Fluoridierung von Trinkwasser in grossen Mengen 
zum Einsatz kommt. Über einen solchen Stoff gibt 
es bereits Daten zur Ökotoxizität, die dem Hersteller 
offenbar entgangen sind. Lesen Sie, was unter Punkt 
12 im Sicherheitsdatenblatt des Herstellers steht:

3. Sieger des «1+1+1=2»-Preises
Mit Hilfe der deutschen Verwaltungsvorschrift was-
sergefährdende Stoffe (VwVwS) werden Stoffe 
entsprechend ihrer Wassergefährdung in die Was-
sergefährdungsklassen (WGK) WGK 1 (schwach was-
sergefährdende Stoffe), WGK 2 (wassergefährdende 
Stoffe) und WGK 3 (stark wassergefährdende Stoffe) 
eingeteilt. Für die Festlegungen sind die R-Sätze (sie-
he Infokasten) ausschlaggebend. Im abgebildeten 
Beispiel (Auszug aus dem Sicherheitsdatenblatt) läge 
die Wassergefährdungsklasse eindeutig bei 3. Wie 
dies im Detail errechnet wird, erfahren Sie in der 
nächsten Ausgabe des infoBUS.

Chemikalienverordnung (ChemV)
Die Verordnung bildet den Basiserlass für den Umgang mit Chemi-
kalien. Sie regelt die Pflicht sowie Inhalt und Umfang der Selbst-
kontrolle, die allgemeinen Bestimmungen über die Einstufung 
und Kennzeichnung von Chemikalien, die Abgabe und den Bezug 
besonders gefährlicher Stoffe und Zubereitungen sowie die Pflicht 
zum Erstellen von Sicherheitsdatenblättern. Hersteller werden in der 
ChemV (siehe unten) verpflichtet, ihre Stoffe und Zubereitungen mit 
Gefahrensymbolen, Gefahrenbezeichnungen (R-Sätze, siehe unten) 
und Sicherheitsratschlägen (S-Sätze, s. unten) zu kennzeichnen.

Gefahrenbezeichnungen oder R -Sätze sind Codes, die die Risiken 
beschreiben, die vom Umgang mit gefährlichen Stoffen und daraus 
hergestellten Zubereitungen ausgehen. Die R-Sätze sind der Aus-
gangspunkt bei der Einstufung eines gefährlichen Stoffes. R-Sätze 
können entweder einzeln oder kombiniert angegeben werden. Hier 
einige Beispiele:

R 11:	 Leichtentzündlich.
R 15:	 Reagiert mit Wasser unter Bildung 
	 hochentzündlicher Gase.
R 20:	 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
R 21:	 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.
R 22:	 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R 23:	 Giftig beim Einatmen.
R 37:	 Reizt die Atmungsorgane.
R 39:	 Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.
R 40:	 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
R 50: 	 Sehr giftig für Wasserorganismen.
R 53: 	 Kann in Gewässern längerfristig schädliche 
	 Wirkungen haben.
R 54: 	 Giftig für Pflanzen.
R 56: 	 Giftig für Bodenorganismen.
R 57: 	 Giftig für Bienen.
R 59: 	 Gefährlich für die Ozonschicht.
R 68: 	 Irreversibler Schaden möglich.
R 15/29: 	 Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und 
	 hochentzündlicher Gase.
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Fazit: Sicherheitsdatenblätter verdienen nur so viel 
Vertrauen, wie das Umwelt- und Sicherheitsbewusst-
sein ihres Verfassers erlaubt. Widersprüche, Unter-
schlagungen oder gar Falschaussagen sind nicht nur 
ärgerlich sondern gefährlich. Damit der betriebliche 
Umweltschutz in den Bereichen Lagern von Flüssig-
keiten, Güterumschlag und Löschwasser-Rückhalt 
greifen kann, muss man sich auf richtige Angaben 
verlassen können. Denn die Zuordnung eines Stoffes 
oder einer Zubereitung zur richtigen Wassergefähr-
dungsklasse steht und fällt mit der Güte eines Sicher-
heitsdatenblatts.

Sind Sie schon auf ein unvollständiges oder gar irre-
führendes Sicherheitsdatenblatt gestossen? Das kan-
tonale Labor nimmt Ihre Meldung gerne entgegen: 
Tel. 043 244 71 70 (E-Mail: urs.naef@klzh.ch).

In der nächsten Ausgabe des infoBUS erfahren Sie, 
wie die Wassergefährdungsklasse eines Stoffes oder 
eines Produktes aus ökotoxikologischen Daten im Si-
cherheitsdatenblatt überprüft oder abgeleitet wer-
den kann. 

Gefahrensymbole und -bezeichnungen
Bis vor kurzem wurden in der Schweiz sämtliche Chemikalien in 
eine von fünf Giftklassen eingeteilt. Heute gelten die europäischen 
Gefahrensymbole und -bezeichnungen. Diese deklarieren beispiels-
weise explizit «ätzende», «explosive», «gesundheitsschädliche» oder 
«umweltgefährliche» Stoffe mit einem entsprechenden Symbol mit 
zugehörigem Kennbuchstaben: 

Gefahrensymbol	 Gefahrenbezeichnung	 Kennbuchstabe

	 Explosionsgefährlich	 E

	 Hochentzündlich	 F+

 

	 Leichtentzündlich	 F

 

	 Brandfördernd	 O

 

	 Ätzend	 C

 

	 Sehr giftig	 T+

 

	 Giftig	 T

 

	 Gesundheitsschädlich	 Xn

	 Reizend	 Xi

 

	 Umweltgefährlich	 N

Liegen die R-Sätze fest, so ergeben sich daraus sowohl die hierzu 
erforderlichen Gefahrenbezeichnungen mit Gefahrensymbolen als 
auch die nötigen Sicherheitsratschläge oder S-Sätze (s. unten). Eini-
ge Beispiele für Sicherheitsratschläge:

S2: 	 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
S25: 	 Berührung mit den Augen vermeiden.
S26: 	 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit 
	 Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
S29: 	 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
S56:	 Diesen Stoff und seinen Behälter der 
	 Problemabfallentsorgung zuführen.
S57: 	 Zur Vermeidung einer Kontamination der 
	 Umwelt geeigneten Behälter verwenden. 
S61: 	 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere 
	 Anweisung  einholen/Sicherheitsdatenblatt zu 
	 Rate ziehen.

Das global harmonisierte System zur E instufung und K enn-
zeichnung von Chemikalien (GHS, G lobally H armonized Sys-
tem of Classification and Labelling of Chemicals) der Vereinten 
Nationen ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung 
von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackun-
gen und in Sicherheitsdatenblättern. In der EU muss das GHS 
ab 1. Dezember 2010 für Stoffe und ab 1. Juni 2015 für Zube-
reitungen umgesetzt sein. Auch die Schweiz schliesst sich dem 
System schrittweise an. Die 2. Revision der Chemikalienverord-
nung (ChemV) am 1. Februar 2009 markierte einen wesentli-
chen Schritt in diese Richtung. 
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Altauto –  
ein Wort voller 
Wenn und Aber

—
Zürich ist ein Autokanton. Trotzdem klafft ausgerechnet im Umweltvollzug des Autogewerbes eine 
wichtige Lücke, weil die Grenzen zwischen Occasionen und Altfahrzeugen fliessend sind. Die Begriff-
lichkeiten sind wichtig, um zu entscheiden, ab wann ein älteres Fahrzeug «Abfall» ist und fachgerecht 
gelagert oder entsorgt werden muss. Mit einer auf die Strassenverkehrsämter abgestützten neuen Defi-
nition versucht das AWEL, diese Lücke zu schliessen. Nachdruck aus der ZÜRCHER UMWELTPRAXIS Nr. 
59 / Dezember 2009 / www.umweltschutz.zh.ch.

In der Gemeinde X rumorte es. Schon seit Jahren är-
gerten sich Anwohnerinnen und Gemeinde über das 
lärmige Treiben in und um den Autohandelsplatz. 
Da liefen die Motoren der Sattelschlepper rund um 
die Uhr, dort versperrten Exportfahrzeuge die Park-
plätze, Rostlauben verschandelten das Ortsbild, und 
überall überzogen dunkle Flecken den Boden – eine 
Situation, wie es sie in der ganze Schweiz zuhauf gab 
und noch gibt. 

Zu viele Begriffe
Die Gemeinde entsandte also einen Fahrzeugexper-
ten. Dieser taxierte die meisten Fahrzeuge als ausge-
dient und wertlos. In der Folge verfügte die Gemein-
de, dass die «Schrottautos» als Abfall fachgerecht 
entsorgt werden müssten. Der Inhaber des Handels-
betriebs focht den Entscheid an. Er argumentierte 
seinerseits, dass ein eigener Experte die Fahrzeuge 
als reparaturfähiges Wirtschaftsgut qualifiziert hät-
te. Schliesslich hob die Gemeinde ihren Entscheid 
wieder auf. Das Beispiel zeigt, dass auch das beste 
Gesetz nicht greifen kann, wenn nicht klar ist, was 
darunter fällt. Wann ist denn ein Fahrzeug Abfall? 

Wenn es ein gewisses Alter überschritten hat? Wenn 
die Reparaturkosten ein gewisses Mass übersteigen? 
Oder wenn es einfach eine längere Zeit ohne Kont-
rollschild herumsteht? 

Bestehende Vorgaben greifen nicht
Bis vor wenigen Jahren suchte man im kantonalen 
und eidgenössischen Umweltvollzug vergeblich nach 
einer Definition des Altfahrzeug-Begriffs. 2006 be-
stimmte das Bundesamt für Umwelt (BAFU) schliess-
lich in seiner Vollzugshilfe über die Entsorgung von 
Altfahrzeugen Folgendes: «Fahrzeuge gelten als aus-
gedient, wenn sie nicht mehr bestimmungsgemäss 
verwendet werden können. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn sie endgültig ausser Betrieb ge-
setzt sind (Fahrzeugausweis annulliert) oder wenn 
sie länger als einen Monat ohne Kontrollschild im 
Freien stehen.» Ausgenommen sind Fahrzeuge, für 
die der Halter das Kontrollschild nicht länger als ein 
Jahr beim kantonalen Strassenverkehrsamt hinter-
legt hat, oder solche, die auf bewilligten Abstell-
flächen des Autogewerbes zur Reparatur oder zum 
Verkauf stehen. Auch im Verkehr zugelassene Occasi-

DaB
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Betriebssichere versus ausgediente Fahrzeuge 
Nach der MFK-basierten Definition gelten beispielsweise intakte 
Personenwagen, die jünger als 10 Jahre alt sind, nicht als  
Abfall. Ebenso ältere Autos, sofern die letzte Fahrzeugprüfung 
höchstens drei Jahre zurückliegt. Ein Blick in den Fahrzeug- 
ausweis genügt in den allermeisten Fällen, um den Abfallstatus 
festzustellen.

Weitere Informationen:
«Umweltschutz in Ihrem Betrieb – Auto und Transportgewerbe» 
(2007)

«Umweltschutz auf Handelsplätzen für Fahrzeuge»
(März 2010)

Download unter www.bus.zh.ch, Rubrik «Dokumente».  
Die Merkblätter können auch gratis bezogen werden:

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Sektion Betrieblicher Umweltschutz und Störfallvorsorge
Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich
Telefon: 043 259 32 62  Mail: betriebe@bd.zh.ch

onen gelten nicht als Abfall. Ebenso wenig Fahrzeu-
ge, die im Ausland mit verhältnismässigem Aufwand 
in einen betriebssicheren Zustand gebracht werden 
können, und eine Reihe weitere Vehikel. Eine solch 
komplexe Abfallumschreibung wirft praktische Pro-
bleme auf. Zielt die Vollzugshilfe beispielsweise da-
rauf ab, dass die Umweltbehörden ein fünf Wochen 
ohne Kontrollschild im Freien stehendes Auto pau-
schal der Verschrottung übergeben dürfen? Selbst 
dann, wenn es – technisch betrachtet – im Verkehr 
zugelassen wäre? Ist es richtig, einen Betreiber einer 
bewilligten Abstellfläche selbst entscheiden zu las-
sen, ob ein Fahrzeug Abfall ist oder nicht? Und wie 
kann ein Grenzbeamter beurteilen, ob ein Repara-
turaufwand verhältnismässig ist? Viele «Schwarten» 
gelangen statt in die fachgerechte Entsorgung illegal 
in den Export, weil sie als Occasionen ausgewiesen 
werden und Zöllner meistens weder über die Zeit 
noch das Know-how verfügen, um die Behauptung  
zu hinterfragen. 

AWEL reisst das Steuer herum
Als der Vollzugsaufwand zu überborden drohte, 
suchte das AWEL nach Alternativen. Weniger die 
Frage, ob ein Fahrzeug Abfall ist, sollte für den 
Umweltschutz entscheidend sein, sondern vor al-
lem der technische Zustand. Als Barometer würden 
nicht mehr behördliche oder betriebliche Einschät-
zungen gelten, sondern eine unabhängige und seit 
Jahrzehnten bewährte Profi-Institution: die schwei-
zerischen Strassenverkehrsämter. Sie beurteilen im 
Rahmen von periodischen Fahrzeugprüfungen (auch 
MFK genannt), ob ein Fahrzeug für den Strassenver-
kehr zugelassen werden kann, d.h. betriebssicher ist. 
Dabei werden nicht nur Aspekte der Funktionalität 
und Verkehrssicherheit berücksichtigt, sondern auch 
die Umweltbelastung (Abgaswerte, Tropfverluste 
u.a.). Die Erfahrung zeigt, dass Tropfverluste meist 
von älteren Fahrzeugen ausgehen oder von solchen, 
die nicht MFK-konform sind. Mitte 2007 fiel der 
Startschuss für eine neue Formulierung des Altfahr-
zeugbegriffs (siehe Kasten). Sie verbindet technische 
Aspekte mit dem Fahrzeugalter. Auf diese Weise 
müssen Gewässerschutz- und Abfallrecht nicht mehr 
gesondert vollzogen werden. 

Transparenz, Klarheit und Rechtssicherheit
Periodische Fahrzeugprüfungen sind ein allgemein 
akzeptiertes und bewährtes Vollzugsinstrument. Ihre 
Bescheinigung in Form eines Fahrzeugausweises ist 
einheitlich, eindeutig und auch für Laien nachvoll-
ziehbar. Der Vollzugsaufwand sinkt, weil die bis anhin 
üblichen zeitintensiven technischen Beurteilungen 
durch eigens beauftragte Experten in den meisten 
Fällen wegfallen. Das spart Kosten auf allen Seiten. 
Letztlich widerspiegelt die neue Regelung ohnehin 
das, was bereits legal auf Schweizer Strassen rollen 
darf und daher nicht Abfall sein kann. Denn Fahrzeu-
ge, die älter als zehn Jahre sind, müssen ohnehin alle 
zwei Jahre einer MFK unterzogen werden – in der 
Praxis vergehen aber oft drei Jahre bis zur Prüfung. 
Aus all diesen Gründen geniesst der MFK-basierte 
Abfallbegriff hohe Akzeptanz – sei es bei Garagisten, 
Demonteuren, Exporteuren oder Händlern. Hätte es 
die Neuerungen schon früher gegeben, hätte die Ge-
meinde X lediglich die Fahrzeugausweise zu prüfen 
brauchen. Die MFK-konformen, also betriebssicheren 
Fahrzeuge, hätte sie auf den unbefestigten Flächen 
des Handelsbetriebes dulden müssen. Der Handels-
betrieb wäre aber gezwungen gewesen, die ande-
ren Fahrzeuge auf befestigte, über Schlammsamm-
ler entwässerte Flächen (3-jährige Frist abgelaufen) 
oder unter Dach auf dichtem Boden zu verlegen (an 
Motor und Antriebsstrang beschädigte Autos). We-
gen der eindeutigeren Rechtslage wäre beiden Sei-
ten vermutlich viel Ärger erspart geblieben. 
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Dies & Das

Neue Gebühren für den Vollzugsordner
Der Vollzugsordner betrieblicher Umweltschutz ent-
hält alle Grundlagen und Arbeitshilfen, die Vollzugs-
mitarbeitende für ihre Arbeit benötigen. Damit der 
Umweltvollzug im Kanton Zürich breit abgestützt 
bleibt, verzichtet das AWEL per sofort auf einen Teil 
der Gebühren. Damit möchten wir auch die wichti-
gen Aufgaben und wertvollen Leistungen der im be-
trieblichen Umweltschutz Beteiligten honorieren. Im 
Januar 2010 wurden die Kosten für den Vollzugsord-
ner wie folgt festgelegt:

Private Fachleute mit natürlicher  oder  
juristischer Befugnis
Es fallen keine zusätzlichen Gebühren an, diese wer-
den bereits jährlich mit der Befugnis erhoben.

Gemeinden
Bei Bedarf können die Gemeinden kostenlos ein Ex-
emplar des Vollzugsordners beziehen. Die Gemein-
den haben Anrecht auf kostenlose Aktualisierungen 
des Inhalts und den Nachversand.

Externe
Der Vollzugsordner kann auch Externen (z.B. Be-
triebsleiter oder Ingenieure) wichtige Arbeitsgrund-
lage sein. Externe bezahlen für den Vollzugsordner 
Fr. 200.—. Für das Aktualisieren des Inhalts und den 
Nachversand fallen jährlich Gebühren von neu Fr. 
100.— an.

Kleinere Bauvorhaben in Betrieben
Bewilligungsverfahren für Bauvorhaben in Indust-
rie und Gewerbe sind Sache der jeweils zuständigen 
Behörde (Gemeinde oder AWEL). Grundsätzlich wird 
das Verfahren durch das Umweltpotenzial des Betrie-
bes, also die Betriebskategorie, bestimmt und nicht 
durch das geplante Bauvorhaben. Gilt dieser Grund-
satz auch für kleinere Bauprojekte?
Prinzipiell ja. Unabhängig von der Grösse eines Pro-
jektes muss das Bewilligungsverfahren gemäss der 
Betriebskategorie bestimmt werden. Die Vorprüfung 
des Projekts durch die Private Kontrolle ist bei einem 
Branchenvollzug oder im individuellen Fall zwin-
gend. Bei einem Spezialfall muss die Gemeinde das 
Baugesuch immer an das AWEL/BUS zur Beurteilung 
weiterreichen. Mit diesem Vorgehen wird sicherge-
stellt, dass auch bei mehreren kleinen Bauvorhaben 
im gleichen Betrieb der Blick über das Ganze nicht 
verloren geht.
Bei der Beurteilung des Projekts kann der Sachbear-
beitende des AWEL oder der Gemeinde zum Schluss 
kommen, dass das Projekt nicht relevant für den 
betrieblichen Umweltschutz ist. Bauverfahren, die 
als nicht relevant beurteilt werden, sind in allen 
Betriebskategorien möglich. Dieser Entscheid darf 
nicht mit der Betriebskategorie Bagatellen (Projekt 
mit untergeordneter Umweltrelevanz) verwechselt 
werden! In beiden Fällen (nicht relevantes Bauvorha-
ben und Bagatelle) führt die Gemeinde ein normales 
Baubewilligungsverfahren durch. Der Betrieb muss 
selber sorgen, dass das Umweltrecht eingehalten 
wird. Dies erfolgt in Eigenverantwortung. Wir emp-
fehlen den Gemeinden, diesen Entscheid und dessen 
Begründung in den Erwägungen der Baubewilligung 
aufzunehmen.
Im Zweifelsfall stehen wir vom AWEL/BUS jederzeit 
für ein Gespräch zur Verfügung und helfen gerne, 
damit Sie die richtige Betriebskategorie und Bewilli-
gungsbehörde finden.
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	 Total		  Ölunfälle			   Ausgeflossene Chemikalien 	 Fischsterben

	 Anzahl		  Anzahl		  Menge 		  Anzahl		  Menge		  Anzahl		  Tote

	 Fälle		  Fälle		  in Liter		  Fälle		  In Liter		  Fälle		  Fische

Jahr	 2009	 2008	 2009	 2008	 2009	 2008	 2009	 2008	 2009	 2008	 2009	 2008	 2009	 2008	

Altlast														            

Bahn	 6	 3	 6	 3	 499	 46									       

Baustelle	 32	 32	 4	 13	 90	 1173	 2	 3	 120	 8001	 5	 6	 10634	 816	

Deponie														            

Garagengewerbe														            

Industrie und Gewerbe	 49	 52	 19	 23	 4019	 12411	 10	 11	 19967	 39431	 2	 1	 350	 200	

Kanalisation	 6	 1									         1		  2000		

Kläranlage	 5	 3	 1		  20										        

Landwirtschaft	 28	 27	 2	 1	 260	 30	 4	 1	 107	 200	 3	 2	 640	 503

Luftfahrt		  3		  3		  204									       

Malergewerbe	 3						      1		  1					   

Private Haushaltung	 10	 7	 6	 6	 1040	 1076	 2	 1	 15	 20	 1		  55		

Schifffahrt	 2	 2	 2	 2	 11	 11									       

Strassenverkehr	 35	 32	 35	 31	 1474	 1217	 2	 2	 15	 150					   

Andere Herkunft	 24	 16	 8	 1	 255	 50	 3	 6	 2850	 217	 3	 1	 5520	 300	

Unbekannt	 40	 37	 6	 7	 33	 70	 2	 2	 2	 2	 9	 8	 404	 2300

Total 	 240	 215	 89	 90	 7671	 16288	 26	 26	 23077	 48021	 24	 18	 19603	 4119

Herkunft und Folgen 
der Schadenfälle

Im vergangenen Jahr ver- 
endeten bei 3 Ereignissen  
zusätzlich insgesamt  
7600 Krebse.

Jahresbericht
AWEL-Gewässerschutzpikettdienst 2009
Insgesamt sind dem AWEL im Jahr 2009 240 Fälle von 
Gewässer- und Bodenverschmutzungen gemeldet 
worden. Davon wurde der AWEL-Gewässerschutz-
pikettdienst bei 220 Schadenfällen zur fachlichen 
Unterstützung aufgeboten. Die restlichen Schaden-
fälle konnten durch die Einsatzkräfte vor Ort (Feuer-
wehren, Kantonspolizei) ohne die Unterstützung des 
AWEL-Pikettdienstes behoben werden oder wurden 
von den Städten Zürich und Winterthur als erledigt 
gemeldet (Tabelle).

Die Justizbehörden verhängten in 61 (21 im Jahr 
2008) Fällen Bussen und Geldstrafen zwischen Fr. 100 
(150) und Fr. 7 600 (15 750) im Betrag von insgesamt 
Fr. 77 480 (55 160). In keinem (0) Fall wurde eine Frei-
heitsstrafe ausgesprochen. 33 (13) Verfahren wurden 
eingestellt, kein (0) Fall endete mit einem Freispruch.
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Neue Webseite für Bauherren in Fragen des 
Untergrunds: www.erdreich.zh.ch
Im Kanton Zürich gibt es zwei Ämter, die sich um Be-
lastungen im Erdreich kümmern: Das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft (AWEL), Sektionen Altlas-
ten und Biosicherheit, und das Amt für Landschaft 
und Natur (ALN), Fachstelle Bodenschutz. Diese ha-
ben gemeinsam eine Informationsplattform für alle 
diejenigen entwickelt, die bei Bauvorhaben nach 
Antworten zu Bodenfragen suchen. Unter www.erd-
reich.zh.ch finden Bauherrinnen und -herren alle An-
gaben, die über stoffliche und chemische Belastun-
gen des Erdreichs, Aspekte der Bodenverschiebung 
und Problempflanzen auf dem betreffenden Grund-
stück informieren. 

Das AWEL, Sektion Altlasten, ist zuständig für Alt-
lasten, die auf Abfälle (Ablagerungs-, Betriebs- oder 
Unfallstandorte) zurückzuführen sind. Die Standorte 
werden im Kataster der belasteten Standorte (KbS) 
eingetragen. Bauvorhaben an einem solchen Ort be-
nötigen daher eine altlastenrechtliche Bewilligung 
durch die Sektion Altlasten (www.altlasten.zh.ch > 
Kataster der belasteten Standorte [KbS]). 

Wer auf Flächen des Prüfperimeters für Boden-
verschiebungen (PBV) bauen will, braucht eine 
kommunale Bewilligung im Rahmen des Baubewil-
ligungsverfahrens. Weitere Informationen und An-
sprechpersonen für eine Beratung finden Sie auf der 
Homepage des ALN, Fachstelle Bodenschutz (www.
fabo.zh.ch > Bauen > Bodenverschiebungen).

Für das Vorgehen bei Bauvorhaben mit Verdacht auf 
Problempflanzen (invasive Neophyten) finden Sie 
weitere Informationen beim AWEL, Sektion Biosi-
cherheit (www.biosicherheit.zh.ch > Neobiota).

Textbausteine für Malerbetriebe
Betriebe, die einer Branche angehören, bei der zwi-
schen dem AWEL und dem Branchenverband eine 
Branchenvereinbarung besteht, werden umwelt-
rechtlich durch die Gemeinde bewilligt. Für gewäs-
serschutzrechtliche Bewilligungen und abfallrecht-
liche Beurteilungen durch die Gemeinde hat das 
AWEL eine Sammlung von Nebenbestimmungen 
erstellt. Neu sind diese Textbausteine auch für das 
Malergewerbe verfügbar. Bezug: www.baugesuche.
zh.ch > Informationen für Gemeinden > Mustervor-
lagen /Textbausteine AWEL (Achtung: geschützter 
Bereich, nur für Gemeinden!).

Wichtige Änderungen der VeVA und 
der LVA vom 11. November 2009
Seit 1. Januar 2010 gelten in der Verordnung über 
den Verkehr mit Abfällen (VeVA) neue Bestimmun-
gen. Für Private Fachleute sind folgende Änderun-
gen wichtig:

–	Verpflichtung zur Verwendung von VeVA-Online  
	 für die Meldung von entgegengenommenen  
	 Sonderabfällen und anderen kontrollpflichtigen  
	 Abfällen

–	Angabe der Betriebsnummer des Entsorgungs- 
	 unternehmens statt des Entsorgungsverfahrens bei 
	 der Weiterleitung von anderen kontrollpflichtigen 
	 Abfällen

–	Frist zur Erfassung der entgegengenommen  
	 anderen kontrollpflichtigen Abfälle von 30 Tagen 
	 nach Ende des Kalenderjahres

–	Werden illegal ausgeführte Abfälle von der  
	 Zollstelle zurückgewiesen, müssen die  Kantone  
	 für die umweltverträgliche Entsorgung sorgen.

In der Verordnung des UVEK über Listen zum Ver-
kehr mit Abfällen (LVA) wurden für diverse Holz-
abfälle, aus gebrauchten Geräten entfernte elekt-
ronische Bestandteile und für Feinmaterial aus der 
Bauabfallsortierung neue Codes und Zuordnungen 
bestimmt. Der Code für unbehandelten Mischschrott 
aus Haushaltungen und Gewerbe (Sammelschrott) 
wurde aufgehoben. Stattdessen bestehen für Zie-
gel, Schrottschutt und Wagenwischgut sowie für be-
stimmte quecksilberhaltige Abfälle neue Abfallcodes.

Neu überarbeitet: Wegweiser 
«Informationen für die Baubehörde»
Der Wegweiser «Informationen für die Baubehör-
de» hat sich seit Erscheinen als praktische Arbeits-
hilfe bewährt. In manchen Baubehörden ist er zum 
unverzichtbaren Instrument für die Zuordnung von 
Bauprojekten aus Industrie und Gewerbe zum rich-
tigen Bewilligungsverfahren geworden. Ausserdem 
enthält der Wegweiser nützliche Handlungsempfeh-
lungen und Praxistipps.
Kürzlich wurde dieses Hilfsmittel überarbeitet und 
aktualisiert. Die 2. Auflage können Sie bei uns kos-
tenlos bestellen unter betriebe@bus.zh.ch.
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Merkblatt «Information an Unternehmer, 
die Saugwagenfahrzeuge mit integrierter 
Abwasservorbehandlung einsetzen möchten» 
Im Merkblatt ist beschrieben, welche Anforderungen 
ein Saugwagenunternehmer erfüllen muss, um eine 
abfall- und gewässerschutzrechtliche Bewilligung zu 
erhalten. Aufgrund eines verbesserten Abwasservor-
behandlungsprozesses kann mit den entsprechen-
den Rahmenbedingungen eine Erleichterung bei 
den Einleitbedingungen gewährt werden. Das Merk-
blatt wurde in einer interkantonalen Arbeitsgruppe 
erarbeitet, so dass ein Unternehmer zwar in jedem 
Kanton separat ein Gesuch einreichen muss, aber 
die Anforderungen und mitzuliefernden Unterlagen 
vereinheitlicht sind.

Merkblatt «Störfallvorsorge und Raumplanung»
Die Broschüre richtet sich an alle, die mit raum- oder 
nutzungsrelevanten Planungsprozessen in der Um-
gebung von Betrieben, Rohrleitungen oder Verkehrs-
achsen mit Störfallpotenzialen konfrontiert sein 
können. Sie soll helfen, mögliche Konflikte zwischen 
Störfallpotenzialen und umliegenden Nutzungen 
aufzuzeigen, die Beteiligten für mögliche Probleme 
zu sensibilisieren und Lösungsansätze zu skizzieren, 
um unerwünschte Entwicklungen zu vermeiden.
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Bezug Merkblätter:
AWEL Amt für  
Abfall, Wasser, 
Energie und Luft, 
Walcheplatz 2,  
Postfach,  
8090 Zürich,  
Tel. 043 259 3262 
oder Download 
unter www.bus.
zh.ch, Rubrik  
«Dokumente».

Neue Prüfberichtsformulare
Eine private Fachperson muss Gesuche in vollständi-
ger und für andere nachvollziehbarer Form zusam-
menstellen können. Zu diesem Zweck stellt das AWEL 
Prüfberichte zur Verfügung, die ein standardisiertes 
Vorgehen erlauben. Dieses Hilfsmittel wurde letztes 
Jahr überarbeitet. Neben kleineren, inhaltlichen Än-
derungen wurden die beschreibbaren PDF-Formulare 
benutzerfreundlicher gestaltet. Neu gibt es nur noch 
ein PDF-Dokument, in welches die sechs Prüfberichte 
eingebettet sind. Ebenfalls neu ist ein vorgeschalte-
tes Formular, welches zur Erfassung der Grunddaten 
für die einzelnen Prüfberichte dient und nicht ausge-
druckt werden kann. 
Das neue PDF-Dokument mit den Prüfberichten kann 
unter www.bus.zh.ch -> Dokumente oder www.bau-
gesuche.zh.ch -> Baugesuchsformulare -> Gewerbe 
und Industrie heruntergeladen werden. 

Beurteilung der Lagerung
Im Rahmen der Projektvorprüfung beurteilt die 
private Fachperson auch die Lagerung von wasser-
gefährdenden Stoffen. Diese Thematik ist eng mit 
Löschwasser-Rückhaltemassnahmen und der Absi-
cherung von Güterumschlagplätzen verknüpft. Bis 
eine definitive Regelung gefunden ist, sollen die pri-
vaten Fachleute mit der Befugnis im Fachbereich 3.7 
(Löschwasserrückhaltung und Güterumschlagplätze) 
die Lagerung beurteilen. Verwenden Sie dazu den 
Leitfaden „Lagerung von gefährlichen Stoffen“ im 
Kapitel 6 des Vollzugsordners.

Merkblatt «Lagerung von Fahrzeugen 
in Handelsbetrieben»
Gemeinden, die sich mit sich selbst überlassenen 
Fahrzeugen herumschlagen müssen, können sich 
freuen: Das neue AWEL-Merkblatt «Umweltschutz 
auf Handelsplätzen für Fahrzeuge» erlaubt es den 
kommunalen Umweltbehörden im Kanton Zürich, 
den Abfallstatus von Autos auf einfache und eindeu-
tige Art zu bestimmen und das richtige umweltrecht-
liche Verfahren zu finden. Das Merkblatt richtet sich 
aber vorallem an Eigentümer, Vermieter und Mieter 
von Handelsbetrieben für Fahrzeuge. Es zeigt auf, 
wie diese Betriebe beschaffen sein müssen, damit 
Fahrzeuge auf umweltgerechte Art umgeschlagen, 
zwischengelagert und behandelt werden können. 
Generell bildet das Merkblatt ein einfaches Instru-
ment, abgestellte Fahrzeuge und Fahrzeug-Handels-
betriebe auf ihre gewässerschutz- und abfallrechtli-
che Konformität zu prüfen. 

Merkblatt «Umweltschutz im Holzgewerbe»
Das Merkblatt richtet sich an Betriebe des holzverar-
beitenden Gewerbes. Es gibt Tipps zu Melde- und Be-
willigungspflichten und zeigt den Umgang mit Son-
derabfällen, Abluft, wassergefährdenden Stoffen 
sowie betrieblichem Abwasser auf. Für zusätzliche 
Informationen finden Interessierte weiterführende 
Adressen.
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